
Selbstständig oder nicht

Statusfeststellungsverfahren

Bei einem Zweifel, ob es sich um eine Beschäftigung oder selbstständige Tätigkeit 
handelt, hilft die Clearingstelle der Deutschen Rentenversicherung Bund. Sie prüft den 
sozialversicherungsrechtlichen Status.

Insbesondere bei Erwerbstätigen, die fast vollständig nur für einen Auftraggeber arbeiten, 
schützt eine Prüfung vor späteren Unstimmigkeiten. Diese Prüfung müssen Sie 
beantragen. Antragsvordrucke gibt es bei den örtlichen Beratungsstellen, den 
Versicherungsämtern oder den Versichertenberatern und Versichertenältesten in Ihrer 
Nähe. Dort hilft man Ihnen auch gerne beim Ausfüllen des Formulars.

Ergibt die Prüfung, dass ein abhängiges Beschäftigungsverhältnis vorliegt, so beginnt Ihre 
Versicherungspflicht in allen Zweigen der Sozialversicherung grundsätzlich mit dem 
Beginn Ihres Beschäftigungsverhältnisses. Die Versicherungspflicht kann aber auch erst 
mit der Bekanntgabe der Entscheidung eintreten, wenn

 der Antrag innerhalb eines Monats nach Aufnahme der Tätigkeit gestellt wird,
 wenn Sie dem späteren Beginn der Sozialversicherungspflicht zustimmen,
 oder wenn Sie für den Zeitraum zwischen Beschäftigungsbeginn und der 

Bekanntgabe der Entscheidung gegen Krankheit abgesichert waren und für Ihr Alter 
vorgesorgt haben. Diese Vorsorge muss vom Leistungsumfang her der 
gesetzlichen Kranken- und Rentenversicherung entsprechen.

Übrigens
Wenn Sie einen Gründungszuschuss bekommen, sind Sie – im Gegensatz zum früheren 
Existenzgründungszuschuss – nicht automatisch rentenversichert. Versicherungspflicht 
kann für Sie jedoch aufgrund anderer Regelungen bestehen.


